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1. Einleitung 

Im Zuge der Umstellung des Haushaltswesens auf das Neue Kommunale Rechnungswesen 

ist es für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz gem. §§ 54 bis 55 GemHVO erforderlich, das 

gesamte Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die 

Verbindlichkeiten, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt 

Ratzeburg und dem Schulverband Ratzeburg zu erfassen und zu bewerten.  

Grundlage für die Erfassung und Bewertung des Vermögens sind die Regelungen der 

GemHVO. Um eine weitgehend einheitliche Erfassung und Bewertung des Vermögens im 

Land Schleswig-Holstein zu gewährleisten, wurde vom Innovationsring Schleswig-Holstein 

eine Handlungsempfehlung zur Vermögenserfassung und Bewertung herausgegeben. 

Basierend auf der GemHVO vom 30.08.2012, zuletzt geändert durch Verordnung vom 

02.12.2014, und der Handlungsempfehlung des Innovationsringes Schleswig-Holstein wird 

folgende Bewertungsrichtlinie für die Stadt Ratzeburg und dem Schulverband Ratzeburg 

erlassen. 

Sie gilt lediglich für die Aufstellung der Eröffnungsbilanzen zum 01.01.2024. Die ab dem 

Haushaltsjahr 2024 bestehenden Geschäftsvorfälle sind nach der Aktivierungsrichtlinie und 

Folgeinventurrichtlinie zu behandeln.  

Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 37 (1) GemHVO hat die Stadt Ratzeburg und der Schulverband Ratzeburg zu 

Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der 

doppelten Buchführung und danach für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre 

Grundstücke, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag ihres baren Geldes sowie ihre 

sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen 

Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben. 

Die Regelungen zur Aufstellung des Inventars, zur Inventur, zu allgemeinen 

Bewertungsgrundsätzen, zur Gliederung der Bilanz und besondere Vorschriften zur 

Aufstellung der Eröffnungsbilanz befinden sich in den §§ 37 - 43, 48, 54, 55 der GemHVO. 

Allgemeine Bewertungsgrundsätze und Ziele 

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt in sinngemäßer Anwendung der Regelungen des 

deutschen Handelsrechts sowie nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Es 

gelten die folgenden Allgemeinen Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze nach den  

§§ 39, 40 GemHVO. Insbesondere werden genannt: 

 Die Vermögensgegenstände sind zum Abschlussstichtag vollständig und einzeln zu 

erfassen und zu bewerten (Vollständigkeitsgebot / Grundsatz der Einzelbewertung). 
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 Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit 

Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen, Grundstücksrechte nicht mit 

Grundstückslasten verrechnet werden (Verrechnungsverbot), soweit in Gesetz oder 

Verordnung nichts anderes zugelassen ist. 

 Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von 

den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu 

berücksichtigen. 

 Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, 

die zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst 

zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses 

bekannt geworden sind (Grundsatz der Vorsicht). 

 Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind. 

 Nicht realisierte Verluste sind zum Abschlussstichtag zu berücksichtigen. 

 Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der 

Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres übereinstimmen. 

 Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden 

sollen beibehalten werden (Grundsatz der Bewertungsstetigkeit). 

 Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, 

dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. 

Ziel der Erfassung und Bewertung des Vermögens ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Ratzeburg und des 

Schulverbandes Ratzeburg zu erhalten.  

Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden sowie 

Sonderregelungen für die Eröffnungsbilanz / 

Bewertungsvereinfachungsverfahren 

Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden im Rahmen der Bewertung  

Es gelten die §§ 41 bis 43 GemHVO. Insbesondere werden genannt bzw. beschrieben: 

 Das Vermögen ist grundsätzlich mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK), 

vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO, zu bewerten. 

 Die Höhe der Abschreibungen bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 

deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ergibt sich aus denen in der Verwaltungsvorschrift 

Abschreibungen des Landes Schleswig-Holstein festgeschriebenen Nutzungsdauern. 

Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich linear.  
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 Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich nicht 

begrenzt ist, werden keine Abschreibungen vorgenommen. Dieses trifft z.B. auf Grund 

und Boden zu. 

 Vollständig abgeschriebene Vermögensgegenstände, die noch vorhanden sind, werden 

mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR bilanziert. 

 Sonderposten werden ebenfalls mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR bilanziert.  

 Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen 

Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu 

versetzen. Diese Aufwendungen setzen sich u. a. wie folgt zusammen: 
  

Anschaffungspreis (Kaufpreis, i.d.R. brutto) 

+ Anschaffungsnebenkosten (Bezugskosten, Montage, Notarin oder 

Notar, Maklerin oder Makler, 

Gebühren, etc.) 

+ nachträgliche Anschaffungskosten (Um-, Ausbau, wertverbessernde 

Maßnahmen) 

./. Anschaffungskostenminderungen (Rabatte, Skonti, Preisminderungen) 

= Anschaffungskosten  

 

 Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und 

die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder 

wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes verursacht werden. Dazu 

gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. 

 Die Herstellungskosten setzen sich u.a. wie folgt zusammen: 

 
Materialeinzelkosten einzeln zurechenbare Materialkosten 

+ Fertigungseinzelkosten einzeln zurechenbare (Lohn-)Kosten, 
z.B. anhand von Stundenaufschreibungen 

+ Sonderkosten der Fertigung speziell für das Produkt angefallene 
Einzelkosten, z.B. Patentkosten 

+ Materialgemeinkosten Materialkosten, die per Umlageschlüssel 
zugerechnet werden 

+ Fertigungsgemeinkosten (Lohn-)Kosten, die per Umlageschlüssel 
zugerechnet werden 

+ ggf. Werteverzehr des 

Anlagevermögens 

s.o. 

= Herstellungskosten  
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 Es werden nur die Aufwendungen während der Herstellungsphase berücksichtigt. Die 

Herstellung ist abgeschlossen, wenn die Betriebsbereitschaft erreicht ist 

(Bauabnahme bzw. Fertigstellungsmeldung). 

 Bei der Berechnung der Herstellungskosten werden keine angemessenen Teile der 

Kosten der allgemeinen Verwaltung einbezogen, soweit diese auf den Zeitraum der 

Herstellung entfallen. Dies gilt nicht für die Aktivierung von Eigenleistungen, wie z.B. 

des Baubetriebshofes oder der Techniker- und Ingenieurleistungen. 

 Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines 

Vermögensgegenstandes verwendet wird, werden bei der Stadt Ratzeburg und dem 

Schulverband Ratzeburg nicht als Herstellungskosten angesetzt. 

 

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (§§ 38 (4) , 41 (5), 43 (3) GemHVO) 

Nach § 38 (4) GemHVO werden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nach 

dem 31. Dezember 2022 angeschafft oder hergestellt werden, deren Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten den Betrag von 250,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die 

selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, nicht erfasst. Die 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Vermögensgegenstände werden nach § 41 (5) 

GemHVO unmittelbar als Aufwand betrachtet und sind somit nicht bilanzierungsrelevant.  

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nach dem 31. Dezember 2022 

angeschafft oder hergestellt werden, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250,00 

EUR ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht 

übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, sind 

gemäß § 38 (4) GemHVO gesondert zu erfassen (Sammelposten).  

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die vor dem 01.01.2023 angeschafft oder 

hergestellt werden, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150,00 EUR ohne 

Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die 

selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, sind ebenfalls 

gesondert zu erfassen (Sammelposten).  

Vermögensgegenstände im Sammelposten werden in der Anlagenbuchhaltung fünf Jahre, ab 

den 01.01. des Jahres, abgeschrieben. 

Bewertung mittels Erfahrungswerten nach § 55 GemHVO 

In der Eröffnungsbilanz sind nach dem Grundsatz des § 55 (1) GemHVO die zum Stichtag der 

Aufstellung vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO, anzusetzen. 
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Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die geeigneten Unterlagen nach den 

Aufbewahrungsfristen der Aktenordnung vorhanden sind und diese für die Erfassung und 

Bewertung nach § 55 (1) GemHVO zu nutzen sind. Als geeignete Unterlagen gelten 

insbesondere die Kaufverträge, Bauakten, Verwendungsnachweise und Schlussrechnungen.  

Von dieser Regelung kann nach § 55 (2) GemHVO für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz 

abgewichen werden, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht 

oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden können.  

In diesem Fall können den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt 

entsprechende Erfahrungswerte angesetzt werden, vermindert um Abschreibungen nach § 43 

GemHVO seit diesem Zeitpunkt. 

Die dabei ermittelten Werte gelten nach § 55 (4) GemHVO dann für die Zukunft als 

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. 

Bei beweglichen Vermögensgegenständen kann eine pauschale Abschreibung von 50 

Prozent vorgenommen werden. Der Restwert ist in diesem Fall innerhalb von fünf Jahren 

abzuschreiben (Sammelposten).  

Die Stadt Ratzeburg und der Schulverband Ratzeburg verzichten auf die Anwendung des  

§ 55 (1) GemHVO (pauschale Abschreibung beweglicher Vermögensgegenstände um 50 % 

im Rahmen der Eröffnungsbilanz). 

Im bisherigen Rechnungswesen ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände können 

nach § 55 (5) GemHVO in die Eröffnungsbilanz übernommen werden.  

 

Bilanz: AKTIVA 

1.1 immaterielle Vermögensgegenstände  
 

In den Erläuterungen des Innenministeriums zu § 48 GemHVO werden immaterielle 

Wirtschaftsgüter als Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung 

bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die einer Bewertung fähig sind, definiert. 

Die nicht fassbaren Werte zählen nicht zu den Sachanlagen oder Finanzanlagen und gehören 

nicht zum Umlaufvermögen.  

In der Praxis werden unter den immateriellen Wirtschaftsgütern körperlich nicht erfassbare 

Vermögensgegenstände wie z. B. Individualsoftware erfasst. Hierbei ist zu beachten, dass nur 

Vermögensgegenstände erfasst werden, die dauerhaft der Stadt Ratzeburg sowie dem 
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Schulverband Ratzeburg dienen (§ 40 Abs. 2 GemHVO) und entgeltlich erworben wurden 

(Aktivierungsverbot unentgeltlich erworbener Vermögensgegenstände z. B. selbst 

entwickelter Software gem. § 40 Abs. 4 GemHVO).  

Lizenzen hingegen werden bei der Stadt  Ratzeburg und dem Schulverband Ratzeburg als 

Aufwand gebucht, da es sich um z.B. jährlich wiederkehrende Kosten für Fachverfahren 

handelt. Bei dem Kauf von Lizenzen handelt es sich um die Einräumung eines Nutzungsrechts 

für eine bestimmte Software, die Software wird mit der Lizenz nicht erworben.  

Grundsätzlich ist bei der Beschaffung von Standardsoftware und Hardware getrennt zu 

bewerten und zu aktivieren. Wird ein Arbeitsplatzrechner inklusive vorinstallierter Software 

als Paket beschafft, so wird die Aktivierung und Bewertung der Betriebssoftware 

vereinfachend unter der Bilanzposition „Betriebs– und Geschäftsausstattung“ durchgeführt.  

Es werden die tatsächlichen Anschaffungskosten zur Bewertung angesetzt (§ 55 Abs. 1 

GemHVO). Liegen diese Kosten nicht vor, werden Erfahrungswerte, die den 

Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt nach § 55 Abs. 2 Satz 1 

GemHVO entsprechen, zur Bewertung herangezogen.  

 

1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
 

Generell müssen unbebaute Grundstücke mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, abzüglich der Abschreibungen in die Bilanz aufgenommen werden (vgl. 

§ 55 (1) GemHVO). Da Grund und Boden keiner Abnutzung unterliegt erfolgt die Bewertung 

nach den Anschaffungskosten. Bei allen Grundstücken, bei denen Unterlagen vorlagen, 

wurden somit die Anschaffungskosten ermittelt und entsprechend in die Eröffnungsbilanz 

aufgenommen. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Kaufpreis und den Nebenkosten 

wie Grunderwerbsteuer, Notar-, Vermessungs- und Grundbuchkosten zusammen (§ 41 Abs. 

2 GemHVO). 

Grundstücke im Eigentum, bei denen keine oder nur unvollständige Unterlagen vorlagen oder 

nur mit unverhältnismäßigem Aufwand hätten hergestellt werden können, wurden mittels 

eines Ersatzwertverfahrens (Erfahrungswerte) die Bewertung vorgenommen (vgl. § 55 (2) 

GemHVO). Die Rückindizierung ist auf der Basis von amtlichen Statistiken vorzunehmen. Bei 

Grundstücken, die vor dem Jahr 1975 angeschafft worden sind, können darüber hinaus statt 

der Preisverhältnisse des Anschaffungszeitpunktes die Preisverhältnisse des Jahres 1975 

zugrunde gelegt werden.  



Bewertungsrichtlinie – Stadt Ratzeburg / Schulverband Ratzeburg 

9 

 

Sonderfall 

Existiert für ein Grundstück kein Bodenrichtwert, wird der niedrigste Bodenrichtwert der 

Umgebungsflächen angesetzt.  

Hierbei wird nach dem folgenden Schema vorgegangen: 

1. Zunächst werden die Grundstücke mit dem Allgemeinen Liegenschaftsbuch (ALB) aus 

dem GIS-System der Kommune in eine Excel-Bestandsliste exportiert   

2. Aufgrund dessen, dass unterschiedliche Nutzungsarten pro Grundstück vorliegen können, 

wurde das Grundstück nach der entsprechenden Nutzungsart nach Quadratmetern 

aufgeteilt. Folgende Nutzungsarten mit den entsprechenden Bewertungsansätzen 

liegen vor:  

 

a) Grünflächen, öffentliche Parks und Gärten, Friedhöfe (Kontenart 021) 

10 % des Bodenrichtwerte der Umgebungsflächen, mindestens jedoch 1,00 

Euro/qm – Innenbereich  

Landwirtschaftliches Grünland, mindestens jedoch 0,20 Euro/qm – Außenbereich  

 

 

b) Kleingartenanlagen (Kontenart 021) 

5 % des Bodenrichtwertes der Umgebungsflächen, mindestens jedoch 0,20 

Euro/qm  

 

c) Spielplätze, Sportanlagen, Freibäder (Kontenart 021)  

20% des Bodenrichtwertes der Umgebungsflächen, mindestens jedoch 0,20 

Euro/qm  

Landwirtschaftliches Grünland, mindestens jedoch 0,20 Euro/qm – Außenbereich 

 

d) Wasserflächen (Seen, Teiche, Gräben) (Kontenart 021)  

5% des Bodenrichtwertes der Umgebungsflächen, mindestens jedoch 0,20 

Euro/qm 

 

e) Naturschutzgebiete (Kontenart 021)  

0,20 EUR je Flurstück 

 

f) Landwirtschaftlich genutzte Flächen (Kontenart 022)  

0,20 EUR/qm  
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g) Wälder, Forsten (Kontenart 023)  

- Nicht wirtschaftlich genutzter Erholungswald: 10 % des Bodenrichtwertes der 

Umgebungsflächen, mindestens jedoch 0,20 Euro/qm   

Baumbestand in nicht wirtschaftlich genutzten Erholungswäldern (Aufwuchs)  

Bewertung auf der Grundlage von Vergleichswerten aus der Anschaffung und Anpflanzung 

vergleichbarer Bäume oder Katalogwerten.  

Bei untergeordneter Bedeutung 1.500,00 EUR je ha bzw. 1,50 EUR je qm. 

h) Sonstige unbebaute Grundstücke, sowie Unland (Kontenart 029)  

Individuelle Untersuchung unter Berücksichtigung des Bodenrichtwertes der 

umliegenden Grundstücke, mindestens jedoch 1,00 Euro/qm  

 

3. Um den Wert des Grundstücks zu bestimmen, werden Bodenrichtwerte aus dem Jahr 

2020 zu Grunde gelegt. Diese wurden deswegen verwendet, da sie die größtmögliche 

Nähe zum Bilanzstichtag aufwiesen. 

 

4. Mittels Rückindizierung wurde ein fiktiver Anschaffungspreis zum Anschaffungszeitpunkt 

bestimmt. Die Rückindizierung wurde hierbei anhand der Daten des Statistikamtes Nord 

zu "Kaufwerte für Bauland in Schleswig-Holstein 2014 und 2019" vorgenommen. Diese 

waren Grundlage für die angewandte Tabelle:  

 

                                    Kaufwerte baureifes Land  
                                       Schleswig-Holstein 

 €/m² errechneter Index 

   

1975 21,45 26,7 

1976 25,25 31,4 

1977 27,28 33,9 

1978 32,18 40,0 

1979 39,58 49,2 

1980 47,27 58,7 

1981 49,47 61,5 

1982 60,46 75,1 

1983 59,80 74,3 

1984 68,91 85,6 

1985 54,08 67,2 

1986 57,58 71,5 

1987 55,23 68,6 

1988 58,79 73,0 
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1989 57,63 71,6 

1990 52,31 65,0 

1991 54,79 68,1 

1992 55,18 68,6 

1993 54,98 68,3 

1994 54,62 67,9 

1995 65,83 81,8 

1996 68,54 85,2 

1997 69,97 86,9 

1998 71,85 89,3 

1999 72,33 89,9 

2000 80,48 100,0 

2001 81,78 101,6 

2002 84,36 104,8 

2003 95,43 118,6 

2004 100,41 124,8 

2005 101,38 126,0 

2006 106,96 132,9 

2007 108,78 135,2 

2008 111,38 138,4 

2009 114,20 141,9 

2010 108,95 135,4 

2011 108,10 134,3 

2012 97,12 120,7 

2013 113,12 140,6 

2014 
 
2015 
 
2016 
 
2017 
 
2018 
 
2019 

112,71 
 
111,42 
 
119,09 
 
125,44 
 
120,26 
 
133,15 
 

140,0 

 
138,4 

 
145,8 
 
155,9 
 
149,4 
 
165,4 

 

5. War der Anschaffungszeitpunkt nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 

bestimmbar, so wurde gem. § 55 (2) S. 5 GemHVO S.-H. das fiktive Datum der 

Anschaffung auf das Jahr 1975 gesetzt. Bei Anschaffungsjahren vor 1975 wurde analog 

stets der Index des Jahres 1975 berücksichtigt. 
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Weitere Hinweise für die Bewertung von Grund und Boden 

a) Erbbaurechte 

Mit Erbbaurechten und Nießbrauchrechten belastete Grundstücke sind grundsätzlich mit dem 

vollen Grundstückswert in der Bilanz zu erfassen, da davon auszugehen ist, dass diese 

Rechte gegen ein angemessenes Entgelt eingeräumt wurden. 

b) Reallasten 

Auf einem Grundstück lastende Reallasten (Leibrenten, Erbbauzinsen, Rentenreallasten), 

Vorkaufsrecht und Wohnrechte vermindern den Wert des Grundstücks nicht.  

c) Überbauung 

Die versehentliche Überbauung der Grenze eines Grundstücks durch einen Dritten beeinflusst 

den Grundstückswert grundsätzlich nicht, da dem Grundstückseigentümer ein 

Entschädigungsanspruch zusteht. 

d) Notweg 

Sofern ein Dritter die Duldung eines Notweges verlangt, ist dadurch der Grundstückswert 

grundsätzlich nicht beeinflusst, da dem Grundstückseigentümer ein Entschädigungsrecht 

zusteht. 

e) Aussichtsrechte 

Aussichtsrechte zu Gunsten eines Dritten beeinflussen den Grundstückswert nicht. 

f) Altlasten 

Sofern eine behördliche oder gesetzliche Auflage besteht, eine Altlast zu beseitigen, sind die 

Sanierungskosten nach § 24 Nr. 5 GemHVO auf der Passivseite zu berücksichtigen. Der 

Grundstückswert ist in voller Höhe auf der Aktivseite darzustellen. 

g) Leitungsrechte 

Entgeltlich oder unentgeltlich eingeräumte Leitungsrechte im öffentlichen Straßenraum 

mindern den Wert der Grundstücke nicht. Sonstige entgeltlich eingeräumte Leitungsrechte 

beeinflussen den Grundstückswert nicht.  

 

2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  

 
Bebaute Grundstücke  

Generell werden bebaute Grundstücke mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, abzüglich der Abschreibungen in die Bilanz bewertet (vgl. § 55 (1) 

GemHVO). Da Grund und Boden keiner Abnutzung unterliegt, erfolgt die Bewertung nach den 

Anschaffungskosten. Bei allen Grundstücken, bei denen Unterlagen vorlagen, wurden somit 

die Anschaffungskosten ermittelt und entsprechend in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. 
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Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Kaufpreis und den Nebenkosten wie 

Grunderwerbsteuer, Notar-, Vermessungs- und Grundbuchkosten zusammen (§ 41 Abs. 2 

GemHVO). Beim Erwerb von Gebäuden ist die Bewertung von Grund und Boden separat vom 

Gebäudewert vorzunehmen und beide Bilanzpositionen getrennt darzustellen.  

Grundstücke im Eigentum, bei denen keine oder nur unvollständige Unterlagen vorlagen oder 

nur mit unverhältnismäßigem Aufwand hätten hergestellt werden können, wurden mittels 

eines Ersatzwertverfahrens (Erfahrungswerte) die Bewertung vorgenommen (vgl. § 55 (2) 

GemHVO S.-H.). Die Rückindizierung ist auf der Basis von amtlichen Statistiken 

vorzunehmen. Bei Grundstücken, die vor dem Jahr 1975 angeschafft worden sind, können 

darüber hinaus statt der Preisverhältnisse des Anschaffungszeitpunktes die Preisverhältnisse 

des Jahres 1975 zugrunde gelegt werden.  

Folgende Ersatzwerte / Erfahrungswerte werden gebildet: 

Grund und Boden mit Marktnachfrage, z. B. Wohngebäude und Grund und Boden für eigene 

öffentliche Zwecke werden mit dem BRW zum 31.12.2020 bewertet.  

Gebäude und Aufbauten  

Gebäude sind gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO S.-H. ebenfalls mit den Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO S.-H. zu bewerten. 

Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind 

abzusetzen.  

Liegen die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht vor, wird das Sachwertverfahren auf 

Basis der Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000) angewandt. 

Ist die Nutzungsdauer eines Gebäudes bzw. eines Gebäudeteils abgelaufen und erfolgte in 

den Jahren bis zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2024 keine Modernisierung, erfolgt die 

Bewertung mit dem Erinnerungswert von 1,00 EUR.  

Bewertungen zur Eröffnungsbilanz 

Sollten die grundsätzlichen Bewertungsregeln (Bewertung zu Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten) nicht anwendbar sein, da die tatsächlichen Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden können, 

können alternativ zu den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt 

entsprechende Erfahrungswerte angesetzt werden, vermindert um Abschreibungen nach § 43 

GemHVO seit diesem Zeitpunkt. 

Grundlage für diese Erfahrungswerte ist folgendes Verfahren: 
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 Sachwertverfahren auf der Basis der Normalherstellungskosten  

Allgemein anerkannt ist das Sachwertverfahren auf der Basis der Normalherstellungskosten 

2000 (NHK 2000) unter Berücksichtigung der (linearen) Abschreibungen. Nach dem 

Gebäude-Sachwertverfahren (Wertermittlungsrichtlinien 2002 des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau- und Wohnungswesen) auf der Grundlage der NHK 2000 sind die Gebäude 

zuzüglich eines Zuschlags in Höhe von 15 vom Hundert für Baunebenkosten und abzüglich 

der planmäßigen Wertminderung für die Zeit der Nutzung bis zum Zeitpunkt der Erstellung der 

Eröffnungsbilanz sowie eines Abzugs für Baumängel und Bauschäden zu bewerten. Der 

Baukostenkatalog der NHK 2000 nennt Mittelpreise für Gebäudeklassen für verschiedene 

Ausstattungsstandards und Baujahrklassen. Bei der Bewertung muss zunächst entschieden 

werden, welchen Ausstattungsstandard (z.B. einfach, mittel, gehoben) das Gebäude hat und 

zu welcher Baujahrklasse es zugehörig ist (ist es z.B. 1975 gebaut worden, dann sind die 

Werte der Baujahrklasse 1970 - 1984 zu nehmen). Aus diesen Angaben ergibt sich dann die 

Bandbreite der Normalherstellungskosten pro m² Brutto-Grundfläche, innerhalb derer eine 

Abwägung für einen Wert zu treffen ist. Der dann verwendete Wert bezieht sich, auch wenn 

der Wert aus der Spalte für die Baujahrklasse 1970 - 1984 entnommen worden ist, stets auf 

das Jahr 2000. Mit Hilfe dieses Wertes werden die Kosten ermittelt, die anfallen würden, wenn 

das 1975 errichtete Gebäude im Jahr 2000 nochmals errichtet würde - mit einem Standard 

des Jahres 1975. Da in Schleswig-Holstein in der Eröffnungsbilanz generell die historischen 

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten anzusetzen sind, oder alternativ Erfahrungswerte, die 

den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechen, ist eine 

Rückindizierung des per NHK 2000 ermittelten Wertes auf den Anschaffungs- oder 

Herstellungszeitpunkt vorzunehmen. Wird gleichzeitig eine Verlängerung der 

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes nach § 43 Abs. 5 

berücksichtigt, so darf die verbleibende betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 

(Restnutzungsdauer) 50 % der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nicht überschreiten; an 

die Stelle des Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunktes tritt ein fiktiver Anschaffungs- oder 

Herstellungszeitpunkt, der sich errechnet aus dem Jahr, für das die Eröffnungsbilanz erstellt 

wird, zuzüglich der verbleibenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach dem 1. 

Halbsatz, abzüglich der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Im Einzelnen verweisen wir 

auf folgende Anlagen: 

 Ermittlung der Bruttogrundfläche nach DIN 277 Teil 1  

 Bestimmung des Ausstattungsstandards  

 Preisindices  
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 Ermittlung des bereinigten Gebäudewertes auf der Grundlage der 

Normalherstellungskosten 2000. 

 

Nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten  

Um- und Ausbaumaßnahmen am Gebäude stellen nur dann nachträgliche Anschaffungs- und 

Herstellungskosten dar, wenn eine Erweiterung oder eine wesentliche Verbesserung über 

den ursprünglichen Zustand hinaus vorliegen (§ 43 Abs. 3 Satz 1 und 2 GemHVO). 

Andernfalls sind diese Kosten nicht aktivierungsfähig und stellen unmittelbaren Aufwand dar. 

Erweiterung 

Wird das Gebäude als Ganzes, also dementsprechend einer „Substanzmehrung“ unterzogen, 

wird seine Nutzungsfähigkeit also insgesamt erhöht, ist von einer Erweiterung auszugehen, 

welche als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten zu aktivieren ist. Die 

Erweiterung ist dementsprechend zu dokumentieren.  

Wesentliche Verbesserung über den ursprünglichen Zustand hinaus  

Eine wesentliche Verbesserung ist dann gegeben, wenn die Maßnahmen in ihrer Gesamtheit 

über eine zeitgemäße substanzerhaltene Erneuerung hinaus geht. Der Gebrauchswert wird 

durch die Maßnahme deutlich erhöht und es wird für die Zukunft eine erweiterte 

Nutzungsmöglichkeit geschaffen. Von einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes ist 

auszugehen, wenn der Gebrauchswert von einem einfachen auf einen mittleren oder von 

einem mittleren auf einen sehr anspruchsvollen Standard gehoben wird (vgl. BMF-Schreiben 

vom 18. Juli 2003).  

Die Um- und Ausbaumaßnahmen werden meist über mehrere Jahre getätigt (=sogenannte 

Sanierung in Raten). Von einer Sanierung in Raten ist grundsätzlich auszugehen, wenn die 

Maßnahme innerhalb eines Fünfjahreszeitraums durchgeführt wird. Auch die Sanierung in 

Raten kann zu nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten führen, wenn eine 

Erweiterung oder eine wesentliche Verbesserung über den ursprünglichen Zustand hinaus 

vorliegt.  

Eine wesentliche Verbesserung des Gebäudes dürfte nicht anzunehmen sein, wenn reine 

Modernisierungsmaßnahmen zur Anpassung an den technischen Fortschritt oder im üblichen 

Umfang vorgenommene Reparatur-, Wartungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen 

durchgeführt wurden. Wird eine bestehende Heizungsanlage lediglich auf einen heutig 

vorliegenden zeitgemäßen Standard ausgetauscht, werden die Kosten als nicht investiv 

betrachtet. Es sei denn, die Kommune erhielt für den Umtausch der Anlage z.B. Fördermittel. 
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Sonderfall bei nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten  

Erhält die Stadt Ratzeburg oder der Schulverband Ratzeburg für die Um- und 

Ausbaumaßnahmen Zuschüsse, Zuweisungen oder zinsgünstige Darlehen von 

Körperschaften oder Förderbanken oder erhebt für die Maßnahme Beiträge nach dem 

Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein, liegen generell nachträgliche 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vor.  

Restnutzungsdauerverlängerung bei nachträglichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten  

Fallen vor der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 Aufwendungen für 

aktivierungspflichtige Maßnahmen an, wurde geprüft, ob diese Maßnahmen zu einer 

Verlängerung der Restnutzungsdauer des Gebäudes führt. Die für die investiven Maßnahmen 

angefallenen Aufwendungen sind dann als nachträgliche Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Abzug der Abschreibungen als Anschaffungs- und 

Herstellungswert in der Eröffnungsbilanz aufzunehmen. 

Eine Verlängerung der Nutzungsdauer kann sich aufgrund § 43 Abs. 5 GemHVO S.-H. 

ergeben. So ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch eine Erweiterung oder 

eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung eines 

Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens eine Verlängerung seiner 

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erreicht wird.  

Unselbstständige Gebäudebestandteile  

Zu den Gebäuden zählen auch die unselbstständigen Bestandteile eines Gebäudes, fest 

verbundene Ein- und Umbauten, wie z. B. Gebäudetechnik wie Aufzüge, Beleuchtung oder 

Zentralheizung, die als Teil des Gebäudes aktiviert werden. In baulicher Hinsicht gilt ein 

Gebäudebestandteil als unselbstständig, wenn er keine eigene Standfestigkeit, d.h. 

keine ausreichend eigene Fundamentierung und tragende Mauern besitzt und sich 

nicht ohne erheblichen Bauaufwendungen abtrennen lässt. Hat der Gebäudebestandteil 

jedoch eine ausreichende eigene statische Standfestigkeit, liegt ein selbstständiger 

Gebäudeteil vor, welcher separat zu bewerten ist (Kontengruppe 07 unter Gebäudetechnik).  

Obwohl die einzelnen Gebäudeteile unterschiedliche Lebensdauer haben, gilt hier die Fiktion 

der gleichmäßigen Abnutzung, d.h. das Gebäude ist als Ganzes mit den unselbstständigen 

Gebäudebestandteilen entsprechend der Nutzungsdauer abzuschreiben. 
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Selbstständige Grundstückseinrichtungen  

Als selbstständige Grundstückseinrichtungen werden die der inneren Erschließung oder 

Nutzung von mit Gebäuden bebauten Grundstücken dienenden Einrichtungen bezeichnet. Sie 

werden nicht beim Gebäude ausgewiesen und sind somit separat zu bewerten und 

abzuschreiben.  

Für die selbstständigen Grundstückseinrichtungen wird ein separates Bilanzunterkonto  

gebildet.  

Selbstständige Grundstückseinrichtungen sind:  

 Überwege,  

 Parkplätze,  

 Hofbefestigungen,  

 Außenanlagen (Abfallbehälter, Bänke, Fahrradständer, Geländer, Treppen, 

Umzäunungen), 

 Betriebsvorrichtungen,  

 Schuppen (Garten- oder Geräteschuppen),  

 Unterstände (Carports),  

Gebäude, technische Anlagen oder Maschinen sind in der Bewertung i.d.R. getrennt 

darzustellen, da Unterscheidungen nach baulich, elektronisch und mechanisch auch 

Auswirkungen auf Nutzungsdauern haben. Dementsprechend werden z.B. Alarm-, Amok- und 

Brandmelde- oder Fahrradständeranlagen als eigenständige Vermögensgegenstände 

gesehen, welche als Gebäudetechnik zu erfassen und folglich über die Nutzungsdauer von 

15 Jahren abzuschreiben sind.  

Bewegliche Einrichtungen werden in der Kontengruppe 08 Betriebs- und 

Geschäftsausstattung ausgewiesen.  

 

2.4 Infrastrukturvermögen  
 

Zum Infrastrukturvermögen im engeren Sinne zählen alle öffentlichen Einrichtungen, die 

ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur dienen. Es 

umfasst somit neben dem jeweiligen Grund und Boden die darauf befindlichen Bauten wie 

Kanalisation, Straßenaufbauten mit ihren Verkehrsleitanlagen, Ver- und 

Entsorgungseinrichtungen wie Kläranlagen, Leitungen etc.  
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In Abgrenzung hierzu sind die übrigen öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäuser, 

Bildungsinstitutionen, Kultur- und Sozialeinrichtungen (Infrastrukturvermögen im weiteren 

Sinne) i. d. R. dem Bilanzbereich bebaute Grundstücke zuzuordnen (vgl. Erläuterungen zu § 

48 GemHVO). Hierzu zählen auch etwaige Parkplätze, die diesen Liegenschaften zuzuordnen 

sind und somit zu den jeweiligen Außenanlagen gehören.  

041 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens 

Generell müssen Vermögensgegenstände mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, abzüglich der Abschreibungen, in die Bilanz aufgenommen werden (vgl. 

§ 55 (1) GemHVO). Da Grund und Boden keiner Abnutzung unterliegt, erfolgt die Bewertung 

nach den Anschaffungskosten. Bei allen Grundstücken, bei denen Unterlagen vorlagen, 

wurden somit die Anschaffungskosten ermittelt und entsprechend in die Eröffnungsbilanz 

aufgenommen. Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Kaufpreis und den Nebenkosten 

wie Grunderwerbsteuer, Notar-, Vermessungs- und Grundbuchkosten zusammen (§ 41 Abs. 

2 GemHVO). 

Grundstücke im Eigentum, bei denen keine oder nur unvollständige Unterlagen vorlagen oder 

nur mit unverhältnismäßigem Aufwand hätten hergestellt werden können, wurden mittels 

eines Ersatzwertverfahrens (Erfahrungswerte) die Bewertung vorgenommen (vgl. § 55 (2) 

GemHVO S.-H.). Die Rückindizierung ist auf der Basis von amtlichen Statistiken 

vorzunehmen. Bei Grundstücken, die vor dem Jahr 1975 angeschafft worden sind, können 

darüber hinaus statt der Preisverhältnisse des Anschaffungszeitpunktes die Preisverhältnisse 

des Jahres 1975 zugrunde gelegt werden. 

Folgende Ersatzwerte wurden gebildet:  

Innenbereich:   10 % des Bodenrichtwertes der angrenzenden Grundstücke  

Außenbereich:  Bodenrichtwert nach angrenzenden Flächen für Landwirtschaft aber  

mindestens 0,20 Euro/qm  

04 Infrastrukturvermögen  

Es werden alle Vermögensgegenstände bilanziert, die im wirtschaftlichen Eigentum der 

Stadt Ratzeburg stehen. Dieses ist immer dann der Fall, wenn sie auch 

Straßenbaulastträger ist (vgl. § 11 StrWG). 

Grundsätzlich gehören zur Fahrbahn (keine abschließende Aufzählung !): 

a) die einzelnen Schichten des Straßenkörpers (Damm bzw. Geländeeinschnitt, 

Frostschutzschicht, Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht), 
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b) Verkehrsinseln, 

c) Geschwindigkeitsbremsen, 

d) Fahrbahnmarkierungen, 

e) Fußgänger-Querungshilfen, 

f) Pflanzbeete in der Fahrbahn, 

g) Gräben, 

h) Böschungen, 

i) Bankette, 

j) Mulden, sofern nicht von Dritten mitgenutzt, 

k) Parkstände (innerhalb des Fahrbahnbereichs). 

l) Straßenabläufe, Straßenentwässerungsanlagen, 

m) Grünstreifen,  

n) mehrjährige Pflanzen und Bäume in Pflanzbeeten und auf Grünstreifen, 

o) Schutzplanken, 

p) Betonschutzwände, 

q) Betongleitwände, 

 

Selbstständig zu erfassende und einzeln zu bewertende Vermögensgegenstände sind: 

 Radwege, Gehwege, kombinierte Rad- und Gehwege, 

 Kreisel, 

 Bushaltestellen, 

 Unterstände Bushaltestellen, 

 Parkplätze jeder Art, 

 Taxistände, 

 sonstige Plätze 

 Verkehrsampeln, Signalanlagen, 

 Parkleitsysteme, 

 Straßenbeleuchtung, 
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Zum Infrastrukturvermögen im engeren Sinne zählen alle öffentlichen Einrichtungen, die 

ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur dienen. Es 

umfasst somit neben dem jeweiligen Grund und Boden die darauf befindlichen Bauten wie 

Kanalisation, Straßenaufbauten mit ihren Verkehrsleitanlagen, Ver- und 

Entsorgungseinrichtungen wie Kläranlagen, Leitungen etc. Teilweise ist das 

Infrastrukturvermögen (Kanalisation sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen) bei den 

Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben bilanziert. 

In Abgrenzung hierzu sind die übrigen öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäuser, 

Bildungsinstitutionen, Kultur- und Sozialeinrichtungen (Infrastrukturvermögen im weiteren 

Sinne) i. d. R. dem Bilanzbereich bebaute Grundstücke zuzuordnen (vgl. Erläuterungen zu § 

48 GemHVO). Hierzu zählen auch etwaige Parkplätze, die diesen Liegenschaften zuzuordnen 

sind und somit zu den jeweiligen Außenanlagen gehören.  

Grundsätzlich ist das gesamte Infrastrukturvermögen gem. § 41 GemHVO zu Anschaffungs- 

bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen gem. § 43 GemHVO, zu 

bewerten. 

Sofern Ersatzbewertungen auf Basis von Erfahrungswerten vorgenommen werden, weil die 

tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellkosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 

Aufwand ermittelt werden können, sind diese gem. § 55 (2) GemHVO S.-H. zurück zu 

indizieren. Ebenso ist eine Nutzungsdauerverlängerung durch zwischenzeitlich erfolgte 

bauliche Maßnahmen entsprechend zu berücksichtigen, vgl. § 43 (5) GemHVO S.-H. 

Nutzungsdauerverlängerungen sind jedoch nur zulässig sofern die baulichen Maßnahmen zu 

einer Erweiterung bzw. zu einer Verbesserung über den ursprünglichen Zustand hinaus 

führen. D. h. die baulichen Maßnahmen müssen über eine zeitgemäße substanzerhaltende 

Erneuerung hinausgehen. Diese Nutzungsdauerverlängerung darf maximal 50% der 

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer betragen (vgl. § 55 (2) GemHVO). 

Infrastrukturvermögen, wo die Nutzungsdauer abgelaufen und es keine wesentliche 

Wertverbesserung bis zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2024 gegeben hat, werden mit 

dem Erinnerungswert von 1,00 EUR bewertet.  

Falls im bisherigen Rechnungswesen Anschaffungs- oder Herstellungskosten ermittelt 

wurden, so können diese gem. § 55 Abs. 5 GemHVO S.-H. übernommen werden, wovon die 

Stadt Ratzeburg sowie der Schulverband Ratzeburg Gebrauch machen.   

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögen gehören laut Abschreibungstabelle 

des Landes Schleswig-Holstein folgende Vermögensgegenstände:  
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- Bepflanzung 

- Brunnen 

- Abfalleimer   

- Feuerlöschteiche 

- Gebäude des sonstigen Infrastrukturvermögens, massiv (Bushaltestellen) 

- Gebäude des sonstigen Infrastrukturvermögens, teilmassiv (Bushaltestellen)  

- Gebäude des sonstigen Infrastrukturvermögens, in einfacher und Leichtbauweise 

(Bushaltestellen)  

- Hydranten 

- Kabelleitungen (erdverlegt) 

- Kompostieranlagen 

- Landungsbrücken und -stege, Schleusen, Ufereinfassungen in Beton und Stein, 

massiv 

- Landungsbrücken und -stege, Schleusen, Ufereinfassungen aus Stahl 

- Landungsbrücken und -stege, Schleusen, Ufereinfassungen in einfacher und 

Leichtbauweise 

- Stütz- und Lärmschutzwände 

Grundsätzlich ist das gesamte Infrastrukturvermögen gem. § 41 GemHVO zu Anschaffungs- 

bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen gem. § 43 GemHVO, zu 

bewerten.  

 

Sonderfälle beim Infrastrukturvermögen 

Der 4. Und 5 Bauabschnitt der südlichen Sammelstraße konnte aufgrund der Komplexität 

diese Sanierung (diverse Anlagegüter sind in der Maßnahme enthalten) nicht nach § 41 

GemHVO mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet werden. Da aber die Höhe 

der Kosten und Zuwendungen bekannt sind, wurde von der Bewertung mittels 

Erfahrungswerten (§ 55 GemHVO) abgesehen und eine Bewertung mit Verhältnisrechnungen 

vorgenommen. Details hierzu sind dem Eröffnungsbilanzordner beigefügt. 

Ein weitere Sonderfall beim Infrastrukturvermögen bildet das neue Gewerbegebiet „Neu 

Vorwerk“ mit den Straßen „An der Tongrube „ und „Bei den Stadtwerken“. Es wurden mehrere 

Anlagegüter gebaut. Eine genaue Kostenaufteilung ist durch das leitende Ingenieurbüro nicht 

möglich gewesen. So wurden auch hier die kompletten Anschaffungs- und Herstellungskosten 

herangezogen und  ins Verhältnis zur Gesamtfläche gesetzt. Detaillierte Unterlagen sind dem 

Eröffnungsbilanzordner beigefügt.   
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2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 

 

Zu den Kunstgegenständen gehören Gegenstände (Gemälde, Skulpturen usw.), die als 

Kunstwerke anerkannt sind. Bei Kunstgegenständen handelt es sich um Sachanlagen, die 

nicht an einen bestimmten praktischen Nutzen oder Zweck gebunden sind. In der Regel sind 

Kunstgegenstände im kommunalen Besitz für die Ausstattung von Galerien, Museen oder für 

die Gestaltung öffentlicher Gebäude, Straßen, Wege oder Plätze vorgesehen. Auch 

Archivarien im gemeindlichen Archiv können unter die Kunstgegenstände fallen. 

Kunstgegenstände, die als eigenständige Vermögensgegenstände zu betrachten sind und 

nicht mit dem Gebäude verbunden sind, sind gesondert zu erfassen und zu bewerten. Bei 

Kunstgegenständen ist in sogenannte „Gebrauchskunst“ von geringer Bedeutung und 

bedeutsame „kulturhistorische Kunst“ zu unterscheiden.  

Gegenstände der Gebrauchskunst unterliegen einer planmäßigen Abschreibung aufgrund 

des stattfindenden Wertverlusts aufgrund von Abnutzung bzw. Änderung des 

Zeitgeschmacks.  

Unter Gebrauchskunst sind Kunstgegenstände von geringerer Bedeutung zu erfassen, die 

sich in einem geringeren Wert widerspiegeln. Als Wertgrenze empfiehlt sich, die Regelungen 

der Finanzverwaltung zu übernehmen, die davon ausgeht, dass ab einem Kaufpreis von           

> 5.112,00 EUR brutto von einem bedeutenden, anerkannten Werk zu sprechen ist. Als 

Abschreibungsdauer für sog. Gebrauchskunst sieht die VV-Abschreibungen des Landes S.-

H. 5 Jahre vor.  

Die sogenannte kulturhistorische Kunst erfährt auf Dauer keinen Wertverlust, sofern keine 

Abnutzung durch „Gebrauchsverschleiß“ (z. B. Aussetzen der Witterung o.ä.) stattfindet. Zu 

letzterer gehören z. B. Werke anerkannter Künstler. Daher unterliegen die Gegenstände der 

kulturhistorischen Kunst keiner planmäßigen Abschreibung.  

Findet eine Abnutzung des kulturhistorischen Gutes aufgrund von Witterungsverhältnissen 

statt, ist das Anlagegut nach der in der Abschreibungstabelle des Landes Schleswig-Holstein 

genannten Nutzungsdauer abzuschreiben.  

Grundsätzlich sind die Kunstgegenstände zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

zu bilanzieren. Je nach Art der Kunstgegenstände sind Abschreibungen zu berücksichtigen.  

Falls die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht zuverlässig bekannt sind oder nur mit 

einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln wären, sind Bewertungsalternativen (§ 

55 Abs. 2 GemHVO) heranzuziehen, z.B. Erfahrungswerte aus dem An- und Verkauf oder von 
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Katalogpreisen vergleichbarer Gegenstände unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an 

die Besonderheiten des zu bewertenden Gegenstandes und einer evtl. erforderlichen 

Rückindizierung.  

Eine Bewertung auf der Grundlage eines Versicherungswertes ist ebenfalls möglich. Bei 

besonderen Gegenständen wäre ggfs. auch die Erstellung eines Wertgutachtens angebracht.  

Ist eine Bewertung nach oben genannten Tatbeständen nicht möglich, erfolgt die Bewertung 

mit dem Erinnerungswert von 1,00 EUR.  

Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden 

gehören und Bodendenkmäler (z. B. Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Säulen). Kunst am 

Bau, die mit dem Gebäude verbunden ist, wird nicht gesondert bewertet. Denkmalgeschützte 

Gebäude, die als Gebäude genutzt werden, sind wie Gebäude zu bewerten, die nicht 

denkmalgeschützt sind (siehe hierzu „Bewertungsregeln für bebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte“, Kontengruppe 03). Ist die Nutzung aufgrund des 

Denkmalschutzes beim Gebäude beeinträchtigt sind individuelle Abschläge möglich. 

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Wenn diese 

nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Zeitaufwand zu ermitteln sind, werden folgende 

Bewertungsalternativen angesetzt:  

 

• Erfahrungswerte aus dem An- bzw. Verkauf oder der Herstellung vergleichbarer Denkmäler 

unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an das zu bewertende Denkmal oder  

• Erinnerungswert von 1,00 EUR.  

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  
 

Unter der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ sind die 

technischen Gegenstände der Gemeinde anzusetzen, die der gemeindlichen 

Leistungserstellung bzw. der Aufgabenerfüllung dienen. Sie müssen selbstständig 

bewertbar bzw. nutzbar und dürfen nicht fest mit einem Gebäude verbunden sein. Sind 

technischen Anlagen oder Maschinen unselbstständig, so sind sie mit dem Gebäude zu 

bewerten und abzuschreiben.   

Gebäude, technische Anlagen oder Maschinen sind in der Bewertung i.d.R. getrennt 

darzustellen, da eine Unterscheidung nach baulich, elektronisch und mechanisch auch 
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Auswirkungen auf Nutzungsdauern hat. Dementsprechend können z.B. Alarm-, Amok- und 

Brandmeldeanlagen oder Fahrradständeranlagen als selbstständige Vermögensgegenstände 

gesehen werden, welche als Gebäudetechnik zu erfassen und folglich über die 

Nutzungsdauer von 15 Jahren abzuschreiben sind.  

Vor Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2024 sind auch die Maschinen, technischen 

Anlagen und Fahrzeuge im Rahmen einer körperlichen Inventur zu ermitteln. 

Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung 

von Abschreibungen, Anschaffungsnebenkosten sowie Anschaffungspreisminderungen.  

Als Anschaffungsnebenkosten sind alle Aufwendungen zu erfassen, die bis zur 

Inbetriebnahme der technischen Anlagen und Maschinen, Fahrzeuge erforderlich sind 

(Transportkosten, Fundamentierungskosten, Prüfungs- und Abnahmekosten ggf. 

einschließlich der Kosten für Probeläufe, Anmeldekosten, Kosten für Kennzeichen, etc.). 

Die Vereinfachungsregeln in § 37 und § 38 GemHVO S.-H. dürfen grundsätzlich angewendet 

werden. Generell gilt jedoch der Grundsatz der Einzelbewertung.  

Folgende Wertgrenzen gelten bis zum 31.12.2022: 

Kaufpreis < 150,00 EUR Netto     Aufwand  

Kaufpreis 150,00 EUR – 1.000,00 EUR Netto   Sammelposten (Konto 0791)  

Kaufpreis > 1.000,00 EUR Netto     Einzelbewertung (Konto 07)  

 

Folgende Wertgrenzen gelten ab dem 01.01.2023: 

Kaufpreis < 250,00 EUR Netto     Aufwand  

Kaufpreis 250,00 EUR – 1.000,00 EUR Netto   Sammelposten (Konto 0791)  

Kaufpreis > 1.000,00 EUR Netto     Einzelbewertung (Konto 07) 

 

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen  
 

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Vermögensgegenstände, die nicht 

unmittelbar in den Leistungserstellungsprozess eingesetzt sind, aber dem langfristigen 

Betrieb der Verwaltung dienen.  
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Unter Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind somit alle selbstständig nutzbaren 

Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, einschließlich der Werkzeuge 

zu erfassen.  

Damit die Bilanzposition ein zutreffendes Bild der Vermögenslage darstellt, ist eine Inventur 

zwingend erforderlich. 

Die Bewertung von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt 

entsprechend den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen mit den Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten unter Berücksichtigung von plan- oder außerplanmäßigen 

Abschreibungen.  

Die Vereinfachungsregeln in § 37 und § 38 GemHVO S.-H. dürfen grundsätzlich angewendet 

werden. Generell gilt jedoch der Grundsatz der Einzelbewertung.  

Sofern die Vermögensgegenstände selbstständig genutzt werden können und einer 

Abnutzung unterliegen, gelten folgende Erfassungsvorgaben: 

Kaufpreis < 410,00 EUR Netto (bis 31.12.2007)   Aufwand (GWG), gem. § 38 Abs. 6 

GemHVO Kameral 

Kaufpreis < 150,00 EUR Netto (bis 31.12.2022)   Aufwand (GWG), gem. § 38 Abs. 4 

GemHVO Kameral 

Kaufpreis 150,00 EUR – 1.000,00 EUR Netto (bis 31.12.2022) 

  Sammelposten (Konto 0891), Beachte 

 § 55 Abs. 1 S. 2 GemHVO  

Kaufpreis 250,00 EUR – 1.000,00 EUR Netto (ab 01.01.2023) 

  Sammelposten (Konto 0891), Beachte 

§ 55 Abs. 1 S. 2 GemHVO 

Kaufpreis > 1.000,00 EUR Netto     Einzelbewertung 08 

 

2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 

Bei geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen handelt es sich um Vorleistungen der 

Kommune auf im Übrigen noch schwebende Geschäfte. Da dem Mittelabfluss Ansprüche auf 

Lieferung / Herstellung von einem oder mehreren Vermögensgegenständen gegenübersteht, 

ist die Aktivierung im Anlagevermögen wirtschaftlich begründet. Voraussetzung für eine 
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Aktivierung ist somit, dass tatsächlich Anzahlungen bis zum Bilanzstichtag 31.12.2023 

geleistet wurden.  

Die tatsächlichen Anzahlungen bis zum 31.12.2023 sind zum 01.01.2024 zu bilanzieren.  

Eine vertragliche Zusage eine Anzahlung leisten zu wollen ist mithin nicht bilanzierungsfähig. 

Auch langfristige Mietvorauszahlungen und die ihnen gleichzusetzenden verlorenen 

Baukostenzuschüsse gehören nicht zu den Anzahlungen (vgl. Dusemond/Heusinger/Knop 

HdR § 266 HGB Rz 36).  

Bei Anlagen im Bau sind die Ausgaben zu aktivieren, die für bis zum 31.12.2023 noch nicht 

fertiggestellte Investitionen in Sachanlagen angefallen sind. Hierbei sind neben den Fremd- 

auch Eigenleistungen zu berücksichtigen. Die Zusammenfassung von Anzahlungen auf 

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Anlagen im Bau in einer Doppelposition 

ist zweckmäßig, da nicht immer eindeutig zu erkennen ist, ob eine Lieferung bereits vollzogen 

wurde, also in den wirtschaftlichen Verfügungsbereich der Kommune übergegangen und 

somit auch von ihr zu bilanzieren ist.  

Bei Anlagen im Bau sind zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2024 die Ausgaben zu 

aktivieren, die für bis zum 31.12.2023 noch nicht fertiggestellte Investitionen von 

Baumaßnahmen angefallen sind. 

2.9 Finanzanlagen  

Zu den Finanzanlagen gehören nach § 48 (1) GemHVO die folgenden Vermögensgruppen: 

 Anteile an verbundene Unternehmen 

 Beteiligungen 

 Sondervermögen 

 Ausleihungen 

 Wertpapiere 

 

Anteile an verbunden Unternehmen  

Anteile an verbundenen Unternehmen sind - in Abgrenzung zu Beteiligungen - Finanzanlagen 

der Gemeinde, wenn diese einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt. In 

den Erläuterungen zur GemHVO S.-H. des Innenministeriums nach dem 01. Januar 2013 

werden verbundene Unternehmen mit Bezug auf § 48 GemHVO S.-H. als rechtlich 

selbständige Unternehmen definiert, wenn die Gemeinde mit Mehrheit (> 50%) an diesen 

beteiligt ist. Finanzanlagen mit einer Beteiligungsquote von 100% sind in Verbindung mit dem 

beherrschenden Einfluss der Gemeinde regelmäßig verbundene Unternehmen. 
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Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind als Bestandteil der Vermögensgegenstände 

nach § 41 Abs. 1 GemHVO mit den Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten, vermindert 

um Abschreibungen nach § 43 GemHVO S.-H. zu bewerten. Das eingebrachte Stammkapital 

der Kommune stellt demnach die Anschaffungskosten dar.  

Aus Vereinfachungsgründen sieht § 55 Abs. 3 GemHVO als Wahlrecht auch die 

Eigenkapitalspiegelmethode vor, wenn keine Anschaffungswerte vorliegen. Diese Werte 

werden in den folgenden Haushaltsjahren als Basiswerte übernommen (§ 55 Abs. 4 GemHVO 

S.-H.). Nach der Eigenkapitalmethode wird in Anlehnung an die kaufmännische Equity-

Methode das auf die Gemeinde entfallende Eigenkapital der Beteiligung bei der beteiligten 

Gemeinde als Finanzanlage bilanziert. Der Vermögenswert setzt sich zusammen aus dem 

gezeichneten Kapital plus / minus Gewinn- oder Verlustvortrag multipliziert mit dem 

Beteiligungsanteil.  

Das Eigenkapital der aufgezeigten Einrichtungen besteht nach § 48 (2) GemHVO aus 

den folgenden Komponenten: 

• Allgemeine Rücklage 

• Sonderrücklage 

• Ausgleichsrücklage 

• vorgetragener Jahresfehlbetrag 

• Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

Das aus der Summe dieser Komponenten ermittelte Eigenkapital soll, je nach 

Beteiligungsgrad der Kommune am Stammkapital, auf die EÖB gespiegelt werden. 

 

Beteiligungen 

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten 

werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen oder Einrichtungen aufzubauen 

oder zu halten. In Anlehnung an § 271 Abs. 1 HGB muss für das Vorliegen einer Beteiligung 

der Zweck verfolgt werden, dem eigenen gemeindlichen Interesse im Rahmen der 

öffentlichen Aufgabenwahrnehmung durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu 

jenen Unternehmen zu dienen. Maßgeblich ist der Bindungswille. Ein dauerhafter 

Bindungswille wird - widerlegbar - vermutet, wenn die Anteile der Gemeinde an einer 

Kapitalgesellschaft insgesamt 20 % überschreiten (vgl. § 271 Abs. 1 Satz 3 HGB).  

Die Bewertung der Beteiligungen erfolgt ebenfalls nach dem Vorgehen der verbundenen 

Unternehmen.  
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Sondervermögen 

Sondervermögen nach § 96 und § 97 GO ist das Vermögen rechtlich unselbstständiger 

örtlicher Stiftungen, wirtschaftlicher Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und 

öffentlicher Einrichtungen für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen 

geführt werden. Bei der Bewertung des Sondervermögens ist entsprechend der Bewertung 

bei Beteiligungen vorzugehen. In der Eröffnungsbilanz sind die Beteiligungen nach anteiligem 

Wert des Eigenkapitals (anteiliges Grundkapital + anteilige Rücklagen +/- anteilige 

Ergebnisvorträge) anzusetzen (größer 20% und kleiner gleich 50%). 

Grundlage der Bewertung ist § 55 Abs. 1 GemHVO S.-H. in Verbindung mit § 41 Abs. 1 

GemHVO S.-H., wonach die zum Stichtag in der Eröffnungsbilanz vorhandenen 

Vermögensgegenstände grundsätzlich nach ihren Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, zu bewerten sind.  

Das eingebrachte Stammkapital der Kommune stellt demnach die Anschaffungskosten 

des Eigenbetriebes dar. Infolge der 100%igen Beteiligungsquote umfasst der zu 

bilanzierende Anteil das gesamte Stammkapital.  

§ 55 Abs. 3 GemHVO S.-H. eröffnet die Möglichkeit, als Wert von Eigenbetrieben (§ 106 GO), 

Kommunalunternehmen (§ 106a GO), anderen Sondervermögen nach § 97 GO, 

Unternehmen und Einrichtungen, die ganz oder teilweise nach den Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), Zweckverbänden nach § 15 

Absatz 3 des GkZ und Zweckverbänden, die die Regelung nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund 

§ 15 Absatz 4 GkZ entsprechend anwenden, gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 

19b GkZ und als Wert von Beteiligungen an Gesellschaften das anteilige Eigenkapital 

anzusetzen (Eigenkapitalspiegelmethode). Diese sogenannte Eigenkapitalspiegelmethode 

kann demnach hilfsweise vorgenommen werden, sofern die tatsächlichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nicht oder nur in einem unverhältnismäßigen Aufwand ermittelbar sind.  

Mitgliedschaften in anderen Zweckverbänden nach dem Gesetz über kommunale 

Zusammenarbeit und in Wasser- und Bodenverbänden nach dem Wasserverbandsgesetz 

vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Mai 

2002 (BGBl. I S. 1578), sind lediglich im Anhang aufzuführen. 
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Ausleihungen 

1. Unter die Ausleihungen fallen zum einen in Abgrenzung zu den Positionen 1.3.1 – 

Anteile an verbundenen Unternehmen sowie 1.3.2 – Beteiligungen Anteile an 

Unternehmen, bei denen die Beteiligungsquote 20% nicht übersteigt. 

2. Zum anderen sind unter dieser Position Forderungen zu bilanzieren, die in Form 

von langfristigen Darlehen und Krediten ausgegeben wurden. Da es sich um eine 

Position des Anlagevermögens handelt, muss, anders als im Handelsrecht, wo es sich 

um eine langfristige (über 4 Jahre) Kapitalforderung handeln muss, das Kriterium des 

§ 40 Abs. 2 GemHVO S.-H. erfüllt sein, d. h. die Ausleihungen müssen im 

Zusammenhang mit der dauerhaften Aufgabenerfüllung der Gemeinde stehen. So ist 

bspw. ein Mitarbeiterdarlehen für den privaten Wohnungsbau nicht in dieser Position 

auszuweisen trotz des langfristigen Charakters der Forderung. 

In der Regel handelt es sich bei Ausleihungen um Forderungen aus (Hypotheken-) 

Darlehen, gewährte Kredite, Grund- und Rentenschulden. Gewährte Kautionen im 

Rahmen der Gestellung von Mietsicherheiten im Rahmen der „Kosten der Unterkunft“ gehören 

nicht zu den Ausleihungen. Sie sind unter den Transferaufwendungen zu buchen.  

Ausleihungen sind im Falle von Darlehen usw. mit ihrem Rückzahlungsbetrag auszuweisen. 

Gem. § 43 (6) GemHVO S.-H. sind für Ausleihungen Abschreibungen vorzunehmen, sofern 

sie von dauerhafter Natur sind. Darüber hinaus besteht ein Wahlrecht, dass auch bei einer 

nicht dauerhaften Wertminderung eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen 

werden kann, da es sich bei Ausleihungen um Finanzanlagen handelt. 

Sofern die Anschaffungskosten für Anteile an Unternehmen u. ä. nicht ermittelbar sind, 

können sie gem. § 55 (3) GemHVO S.-H. anhand des anteiligen Eigenkapitals 

(Eigenkapitalspiegelmethode) ersatzbewertet werden. 

 

Wertpapiere 

Die Bewertung der Wertpapiere des Anlagevermögens erfolgt höchstens zu 

Anschaffungskosten. Es gilt das gemilderte Niederstwertprinzip gemäß § 253 (2) Satz 3 HGB 

mit dem Wahlrecht zur Vornahme außerplanmäßiger Abschreibungen auf einen 

vorübergehend niedrigeren Wert. Bei einer dauernden Wertminderung ist die 

außerplanmäßige Abschreibung jedoch verpflichtend. 
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Wird mit dem Halten der Wertpapiere das Ziel einer reinen Kapitalanlage verfolgt, sind 

entsprechende Aktien unter der Bilanzposition „Wertpapiere des Anlagevermögens“ und nicht 

unter „Anteile an verbundenen Unternehmen“ oder „Beteiligungen“ auszuweisen. 

Grundsätzlich ist bei der Bewertung von Wertpapieren des Umlaufvermögens das strenge 

Niederstwertprinzip zum Bilanzstichtag anzuwenden. 

Sofern die tatsächlichen Anschaffungskosten der Wertpapiere nicht oder nicht mit einem 

vertretbaren Zeitaufwand zu ermitteln sind, erfolgt der Wertansatz mit dem Tiefstkurs des 

vorangegangenen Jahres, sofern Anteile, die in Form von Aktien oder Wertpapieren verbrieft 

sind und an der Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt zugelassen oder in 

den Freiverkehr einbezogen sind. 

2. Bewertung des Umlaufvermögens   

 

Forderungen 

Forderungen sind Geldansprüche der Kommune gegenüber einem Debitor (Schuldner). 

Gemäß § 37 (1) GemHVO S.-H. ist die Stadt Ratzeburg und der Schulverband Ratzeburg 

verpflichtet, zu Beginn des ersten Haushaltsjahres ihre öffentlich-rechtlichen und 

privatrechtlichen Forderungen (Kasseneinnahmereste) im Rahmen einer Inventur zu 

erfassen. Forderungen sind gemäß § 39 (1) GemHVO S.-H. mit ihrem Nominalwert zu 

bewerten und auf Werthaltigkeit (§ 43 (8) GemHVO S.-H.) zu überprüfen. Die Überleitung 

des kameralen Kassenrestes erfolgte Softwaregestützt und in Zusammenarbeit mit dem 

Softwareanbieter.  

Sonstige Vermögensgegenstände 

Als sonstige Vermögensgegenstände werden Gegenstände des Umlaufvermögens 

ausgewiesen, die keinem anderen Bilanzposten zuzuordnen sind, z.B. Darlehen (soweit deren 

gesonderter Ausweis weder im Anlage- noch im Umlaufvermögen gefordert wird), 

Kostenvorschüsse, die nicht Anzahlungen sind, Steuererstattungsansprüche, 

Schadenersatzansprüche, etc. 

 Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind auch die Kredite auszuweisen, die 

Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie diesen gleichgestellten Personen 

gewährt wurden, soweit sie nicht unter den Ausleihungen oder den Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen zu bilanzieren sind. 
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Ebenfalls wurde unter der Bilanzposition der städtische Eigenanteil der 

Städtebauförderungsmaßnahme gebucht. Grundlage hierfür war der 

Treuhandbankkontostand zum 31.12.2023. 

Liquide Mittel 

Unter der Bilanzposition liquide Mittel sind Schecks, Kassenbestände und Guthaben bei 

Kreditinstituten zu verstehen. Sie sind zum Bilanzstichtag mit dem Nominalwert zu bewerten. 

Der Nachweis erfolgte über Saldenbestätigungen zum 31.12.2023. Das Saldierungsverbot ist 

zu beachten. 

 

3. Bewertung der aktiven Rechnungsabgrenzung (ARA) 

Aufwendungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr im Voraus bezahlt und  

gebucht wurden, aber eventuell ganz oder zum Teil dem folgenden Haushaltsjahr 

zuzurechnen sind, müssen zum Bilanzstichtag durch eine aktive Rechnungsabgrenzung 

berichtigt werden. 

Die Bildung der ARA erfolgt mit dem Betrag, der sich wirtschaftlich auf die Zeit nach dem 

Bilanzstichtag bezieht. Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung und das Buchen des 

Aufwandes erfolgt in dem wirtschaftlich zuzurechnenden Haushaltsjahr (Stichwort: Miet- und 

Versicherungsvorauszahlungen, Leasingsonderzahlungen). Die Beamten der Stadt 

Ratzeburg erhalten ihre Besoldung bereits im Dezember 2023 für den Monat Januar 2024. 

Dieser Sachverhalt stellt einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dar, welche zu 

bilanzieren ist.   

 

Bilanz: PASSIVA 

4. Bewertung des Eigenkapitals  

Das Eigenkapital stellt eine abstrakte Wertsumme der Passivseite der Bilanz dar. Das Kapital 

gliedert sich in Eigenkapital und Fremdkapital. Das Eigenkapital liegt nicht in einer bestimmten 

Form (z. B. Wertpapiere oder Bankguthaben) vor. Gedanklich ist es in jedem 

Vermögensgegenstand enthalten. An der Höhe des Eigenkapitals ist abzulesen, welcher 

Gegenwert bereits in Investitionen geflossen ist oder noch fließen kann.  

Das Eigenkapital errechnet sich aus der Differenz zwischen der gesamten Aktivseite der 

Bilanz und Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passiven 
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Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz. Trotz der Tatsache, dass das 

Eigenkapital der Saldo aller erfassten und bewerteten Vermögens- und Schuldenposten ist, 

und die Mittelzufluss-Quellen nicht mehr erkennbar sind, sollte es nicht als rechnerischer 

Ausgleichsposten zur Herstellung der Summengleichheit von Aktiva und Passiva angesehen 

werden. 

Der Ausweis des Kapitals (aufgeteilt in Eigenkapital und Fremdkapital) in der Bilanz dient 

mehreren Zwecken. Es kann die Kapitalherkunft offengelegt werden, eine Kapitalbewertung 

vorgenommen werden und die Kapitalerhaltung überprüft werden.  

In der Wirtschaft gehören originär die Geschäftsanteile einer Kapitalgesellschaft oder das 

Stammkapital bei einer GmbH oder das Grundkapital einer AG zum Eigenkapital. Sie werden 

außerdem durch Zuführungen von Außen (z. B. durch Einzahlungen/Anlagen von z. B. 

Gesellschaftern oder Gewinnen) gebildet. Dies sind dann Kapital- und Gewinnrücklagen. In 

Kommunen gehören Rücklagen auch zum Eigenkapital. Weiterhin findet in Kommunen eine 

Zuführung von Außen durch eine Sonderrücklage in Form passivierter Zuwendungen statt. 

Dies sind Gelder, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber 

ausgeschlossen werden. In der Wirtschaft wird Eigenkapital durch die Thesaurierung von 

Gewinnen gebildet. In der Kommune können dies nur einbehaltene Überschüsse aus den 

Jahresergebnissen sein. 

Es ist nicht möglich, das Eigenkapital mit einem negativen Vorzeichen zu versehen. Im Falle 

eines Fehlbetrages, muss dieser auf der Aktivseite der Bilanz als separater Posten „nicht 

durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen werden, der nicht im Kontenplan 

aufgeführt wurde (siehe auch § 50 (3) GemHVO). 

Kontenart 201 – Allgemeine Rücklage 

Im kameralen Buchungswesen sind Rücklagen Werte, auf die bei Bedarf für vorübergehende 

Schwankungen von Einnahmen und Ausgaben oder für die Unterhaltung und Erneuerung von 

Vermögensgegenständen im Verwaltungshaushalt zurückgegriffen werden kann. Sozusagen 

wie ein Sparbuch im privaten Bereich. Die Rücklagen im kameralen Sinne werden auf der 

Aktivseite der Bilanz dargestellt. So z. B. über den Posten Wertpapiere oder ggf. liquide Mittel. 

In der Bilanz wird die Begrifflichkeit Rücklage anders verstanden. Hier steht den Rücklagen 

kein aktiver Bilanzposten entgegen. Die Rücklagen sind „nur“ eine rechnerische Größe. Sie 

sind getrennt ausgewiesenes Eigenkapital und werden zusammen mit den anderen 

Passivposten durch die Gesamtheit der Vermögensgegenstände gedeckt. Rücklagen im 

„doppischen“ Sinne werden erst nach der Feststellung des Jahresergebnisses gebildet. Es 
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können Defizite damit verrechnet werden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob dies 

genehmigungspflichtig sein sollte.  

Die Rücklage ergibt sich aus dem Saldo der bereits vorhandenen Vermögens- und 

Schuldenwerte und ggf. bei den zu bildenden Sonderrücklagen. Die Rücklagenhöhe hängt 

von der Bewertung der sonstigen Bilanzpositionen ab, weil es sich ja um eine rechnerische 

Größe handelt. Die Veränderung der Rücklage ergibt sich in den Folgejahren aus der 

Zuführung der Ergebnisvorträge und den Entnahmen zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. 

Kontenart 202 – Sonderrücklage 

 Zuschüsse und Zuweisungen, die die Gemeinde für die Anschaffung oder Herstellung von 

Vermögensgegenständen erhalten hat, die nicht aufgelöst werden sollen, und 

 Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen 

durch Bauherrinnen oder Bauherren geleistet worden sind, 

sind als Sonderrücklage zu erfassen. 

Sobald die Mittel der Sonderrücklage zweckentsprechend verwendet worden sind, sind sie in 

die Allgemeine Rücklage umzubuchen. 

Kontenart 203 – Ergebnisrücklage 

Die Ergebnisrücklage nimmt eine Pufferfunktion zum Ausgleich von Fehlbeträgen wahr. Sie 

soll mindestens 10% und darf höchstens 25% der Allgemeinen Rücklage betragen. Die 

Entscheidung über die Höhe innerhalb dieses Rahmens trifft die Gemeindevertretung bei der 

Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz. 

Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages 

benötigt werden, sind nach § 26 (2) GemHVO der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen 

Rücklage zuzuführen. 

Kontenart 204 – Vorgetragene Jahresfehlbeträge 

Jahresfehlbeträge sollen durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen 

werden (§ 26 (3) GemHVO). Soweit ein solcher Ausgleich nicht möglich ist, weil der 

Jahresfehlbetrag höher als die Ergebnisrücklage ist, ist der verbleibende Jahresfehlbetrag auf 

neue Rechnung vorzutragen (§ 26 (4) GemHVO). Dieses erfolgt unter der vorgenannten 

Bilanzposition. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach 5 Jahren zu Lasten der 

Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden (§ 26 (4) Satz 2 GemHVO). 

 

Kontenart 205 – Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
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Hier wird der Abschluss des Ergebnisrechnungskontos eingestellt. Das kann ein Überschuss, 

aber auch ein Fehlbetrag sein. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz sind nach § 54 (4) GemHVO 

Fehlbeträge aus Vorjahren unter dieser Bilanzposition zu erfassen. 

 

5. Bewertung von Sonderposten  

Kontengruppe 231, 232, 233 – Sonderposten 

Sonderposten (mit Rücklagenanteil) sind für zweckgebundene Zuwendungen (Zuschüsse und 

Zuweisungen), zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den 

Gebührenhaushalten zu bilden. Sie sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und 

grundsätzlich über die Jahre ergebniswirksam aufzulösen. Sie haben weder einen eindeutigen 

Eigenkapitalcharakter, noch einen eindeutigen Fremdkapitalcharakter, da sie jeweils im 

Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden und oft mit Auflagen und 

Bedingungen verknüpft sind, bei deren Nichtbeachtung sie zurückzuzahlen wären. Sie sollen 

in der Ergebnisrechnung nicht direkt erfolgswirksam vereinnahmt werden. Aus diesem Grund 

werden sie zunächst in einem solchen Sonderposten „geparkt“.  

Es sind Investitions- und Aufwandszuwendungen zu unterscheiden. Investitionszuwendungen 

werden über mehrere Jahre aufgelöst und Aufwandszuwendungen werden im laufenden Jahr 

verbucht. Da gemäß § 10 GemHVO das Prinzip der Brutto-Veranschlagung besteht, sind auch 

Zuwendungen für Investitionsausgaben, für die diese gewährt wurden, jeweils einzeln zu 

veranschlagen und über denselben Zeitraum wie das geförderte Anlagegut aufzulösen. Wird 

der Vermögensgegenstand, für den eine Zuwendung empfangen wurde, ausgebucht, ist der 

Sonderposten im gleichen Haushaltsjahr aufzulösen. 

Bei Sachzuwendungen wird der Zeitwert des zugewendeten Vermögensgegenstandes 

entsprechend aufgelöst.  

Eine ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens geht folgendermaßen vonstatten: 

Es wird eine Investition, z. B. der Kauf eines Fahrzeugs, getätigt. Dies hat 25.000,00 Euro 

gekostet. Es soll über 5 Jahre abgeschrieben werden und daher beträgt die jährliche 

Abschreibungsrate 5.000,00 Euro. Es wird eine Zuwendung in Höhe von 10.000 Euro gewährt. 

Dieser Betrag ist als Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Da das durch die Zuwendung 

geförderte Fahrzeug über 5 Jahre abgeschrieben wird, muss der Sonderposten über den 

gleichen Zeitraum ertragswirksam aufgelöst werden. Pro Jahr muss also 2.000 Euro von den 

Sonderposten abgebucht werden. Im Ergebnis muss jedes Jahr nur noch 3.000 Euro für die 

Abschreibungen aufgebracht werden. 
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Bei der Ersterfassung müssen auch die erhaltenen Zuwendungen aufgenommen werden. 

Zum Zeitpunkt der (erstmaligen) Eröffnungsbilanz können die erhaltenen Zuweisungen und 

Zuschüsse als Sonderposten mit Rücklagenanteil passiviert werden. Mit Einführung der 

Doppik sind diese Zuschüsse und Zuweisungen zu passivieren (Pflicht). Es empfiehlt sich, die 

Zuwendungen an den jeweiligen Vermögensgegenstand zu koppeln, für den die Zuwendung 

empfangen wurde (wegen der an die Abschreibungsdauer gekoppelten Auflösung).  

Kontenart 234 – Gebührenausgleich 

Das Prinzip der Gebührenausgleichsrücklage wird aus dem kameralen System übertragen. 

Gemäß § 50 (1) GemHVO sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen 

am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach Kommunalabgabengesetz in den folgenden 

drei Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenausgleich 

anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang 

anzugeben. 

Kontenart 235 – Treuhandvermögen 

Gemäß § 50 (2) GemHVO ist für Mittel der Treuhandvermögen, die von der Gemeinde 

verwaltet werden, ein Sonderposten anzusetzen. 

Kontenart 236 – Dauergrabpflege 

Bezahlte Entgelte für die Grabpflege sind in einen Sonderposten einzustellen und über die 

Ruhefrist ertragswirksam aufzulösen. Tritt eine Verlängerung der Ruhefrist ein, so sind der 

Restbuchwert des Sonderpostens und das gezahlte Nach-Entgelt zu addieren und über die 

neue Ruhefrist aufzulösen.  

Kontenart 239 – Sonstige Sonderposten 

Es können weitere Sonderposten gebildet werden. So z. B. für einmalige Entgelte 

Nutzungsberechtigter. 

Dann könnten noch Geld- und Sachgeschenke als sonstiger Sonderposten in die Bilanz 

eingestellt werden. Dies können erhaltene Zuwendungen sein, deren Verwendung noch nicht 

geklärt ist. Sie sind im folgenden Jahr auf das entsprechende Konto umzubuchen. 

 

6. Bewertung von Rückstellungen  

Rückstellungen werden gebildet, wenn eine Verpflichtung dem Grunde nach vorliegt, die Höhe 

und der Zeitpunkt jedoch ungewiss sind. Rückstellungen sind insbesondere zu bilden für am 

Bilanzstichtag bestehende ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus 
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schwebenden Geschäften und darüber hinaus für bestimmte im abgelaufenen Geschäftsjahr 

unterlassene Instandhaltungen. Rückstellungen werden gewinnmindernd auf der Passivseite 

der Bilanz gebildet. Die spätere Inanspruchnahme wird dann erfolgsneutral gegen die 

gebildete Rückstellung verrechnet. 

Eine Rückstellung für eine ungewisse Verbindlichkeit ist unter folgenden Voraussetzungen zu 

bilden: 

 am Bilanzstichtag liegt eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten oder eine öffentlich-

rechtliche Verpflichtung vor, 

 die Verpflichtung ist am Bilanzstichtag wirtschaftlich bereits verursacht, 

 es ist mit der künftigen Inanspruchnahme aus der Verpflichtung zu rechnen.  

Pensions- und Beihilferückstellungen 

Pensions- und Beihilferückstellungen stellen ungewisse Verbindlichkeiten dar. Sie sind die 

bilanzielle Darstellung der Erfüllung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen 

und ähnlicher Versorgungsleistungen. Sie können z.B. durch Tarifvertrag, 

versorgungsrechtliche Bestimmungen, Betriebsvereinbarung entstehen, die rechtliche 

Wirkung entfalten. Dieser Bilanzposten beinhaltet sowohl die Aufwendungen für 

Pensionszahlungen als auch die Zahlung von Zusatzversorgungsrenten. 

Die bedeutendste und größte Rückstellungsart bildet nach dem 

Ressourcenverbrauchskonzept periodengerecht die für aktive Beamte und Pensionäre noch 

zu zahlende Pension ab. Verlängerte Lebenszeit, erdiente Versorgungszeiten und 

Beförderungen erhöhen die Pensionsrückstellung. Die Anpassung erfolgt durch Zuführungen, 

die auszahlungslos die Ergebnisrechnung belasten. Pensionszahlungen und das Ableben von 

Pensionären führen zu einzahlungslosen Erträgen aus der (Teil-)Auflösung der 

Pensionsrückstellung, die die Ergebnisrechnung verbessern. Die Pensionsrückstellung ist 

trotz Mitgliedschaft in der Versorgungsausgleichskasse (VAK) zu bilden. Die Mitgliedschaft 

führt nicht zu einer mittelbaren Pensionsverpflichtung. Gesehen werden muss die 

Verpflichtung des Dienstherrn, für den Beamten die Pensionszahlungen lebenslang zu 

übernehmen. Die durch die VAK ausgezahlte Pension reduziert in der Grenzbetrachtung die 

Pensionsrückstellung. Die damit verbundenen Erträge aus der Teilauflösung (s.o.) verhindern 

eine Doppelbelastung! Wegen der zunehmenden Lebenserwartung kann es – je nach Alter 

und Verteilung zwischen aktiven und pensionierten Beamten - im Saldo zunächst zu 

vermehrtem Zuführungsaufwand kommen.  
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Nach § 24 Abs. Abs. 1 GemHVO werden die Pensionsverpflichtungen nur mit ihrem Barwert 

abgebildet. Die Berechnung hat mit einem Zinsfuß von 5 % zu erfolgen. Für Mitglieder der 

VAK stellt diese jährlich personenscharfe Listen zur Höhe der Pensionsrückstellungen bereit.  

Verfahrensrückstellungen / Prozesskostenrückstellungen 

Für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sind gem. § 24 Nr. 7 

GemHVO Rückstellungen zu bilden. Es handelt sich um eine spezielle Rückstellung für 

ungewisse Verbindlichkeiten. Die Anhängigkeit eines Gerichtsverfahrens ist ab dem 

Zeitpunkt, ab dem das Gericht mit der Klage bzw. dem Antrag befasst ist, gegeben. 

Das Tatbestandsmerkmal 'drohende' erfordert, dass dem Grunde nach mit einiger 

Wahrscheinlichkeit die Inanspruchnahme zu erwarten ist. Wahrscheinlich ist die 

Inanspruchnahme, wenn hierfür mehr Gründe dafür als dagegen sprechen. Die bloße 

Möglichkeit allein genügt nicht. "Drohen bedeutet, dass Anzeichen dafür gegeben sein 

müssen, die den Eintritt [oben genannte Verpflichtungen] im konkreten Fall als ernsthaft 

bevorstehend erscheinen lassen. […] Es muss eine ggf. der Erfahrung entlehnte 

Wahrscheinlichkeit für den Eintritt […] bestehen" (Adler/Düring/Schmaltz Rechnungslegung 

und Prüfung der Unternehmen, 6. Aufl., HGB § 249 Rz 144). 

Rückstellungen sind nur in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung 

notwendig ist (§ 41 Abs. 6 GemHVO). Die Kommune hat demnach aus Gründen der Vorsicht 

(§ 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO) den Betrag zu bilanzieren, mit dem sie voraussichtlich in 

Anspruch genommen wird. Dieser Betrag kann sich aus der Streitsumme (z. B. 

Schadenersatz), den Gerichtskosten, den eigenen Anwaltskosten sowie denen der 

Gegenseite zusammensetzen. Hierbei dürfen nur die Kosten der gegenwärtig anhängigen 

Instanz einbezogen werden. 

Soweit beispielsweise von einem Vergleich ausgegangen wird, würden ggf. die Streitsumme 

und die Gerichtskosten zu jeweils 50 % und lediglich die eigenen Anwaltskosten zu 100 % in 

die Rückstellung einfließen. 

Sofern die Kommune als Klägerin auftritt, kann die Festlegung der Rückstellung auf die Höhe 

der Prozesskosten in Frage kommen, wenn ein entsprechender Ausgang des Prozesses 

erwartet wird (vgl. hierzu auch die korrespondierende Erläuterung zu § 19 Abs. 4 Satz 2 Nr. 9 

GemHVO-Kameral). 
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7. Bewertung von Verbindlichkeiten  

Verbindlichkeiten sind Schulden deren Eintritt, Höhe und Fälligkeit feststehen (§ 246 (1) HGB). 

Für diese besteht ein Passivierungsgebot bzw. eine Passivierungspflicht. Ebenso besteht ein 

Passivierungsgebot für Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (§ 249 (1) Satz 1 

HGB). 

Im kameralistischen Rechnungswesen weisen Verbindlichkeiten einen anderen Charakter 

auf. Verbindlichkeiten fallen dort zum Zeitpunkt der Fälligkeit und mit der Sollstellung, d.h. der 

Verbuchung als Soll-Ausgabe an. In der Kameralistik wird das Thema Verbindlichkeiten unter 

dem Begriff Schulden geführt. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass der Begriff Schulden 

in der Kameralistik wesentlich enger gefasst ist als im HGB, d.h. als im zivilrechtlichen Bereich. 

Demnach sind lediglich Kredite, kreditähnliche Verpflichtungen und Kassenkredite unter dem 

kommunalen Schuldenbegriff zu subsumieren. Zivilrechtlich umfasst er aber alle 

Verbindlichkeiten, welche die Gemeinde im Verhältnis zu Dritten eingeht, also z.B. auch 

Verpflichtungen aus Lieferung und Leistung. Diese oder auch Transferverbindlichkeiten 

werden vom Kommunalrecht nicht als Schulden qualifiziert, weil sie aus den laufenden 

Einnahmen des Verwaltungshaushalts erwirtschaftet und dafür entsprechende 

Ausgabeansätze im Haushaltsplan gebildet werden. Ferner unterscheidet das kommunale 

Recht zwischen äußeren (Kredite, kreditähnliche Verpflichtungen und Kassenkredite) und 

inneren (keine Rechtsbeziehung mit Dritten, sondern Umschichtung öffentlichen Vermögens) 

Schulden.1 

Gemäß § 40 (1) GemHVO hat die Kommune in ihrer Bilanz das Anlage- und Umlaufvermögen, 

das Eigenkapital, Sonderposten und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten 

vollständig auszuweisen. 

Dabei sieht § 48 GemHVO eine Untergliederung der Verbindlichkeiten wie folgt vor: 

 Anleihen 

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 

- vom öffentlichen Bereich 

- vom privaten Kreditmarkt 

 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 

 

1 Vgl. auch in der elektronischen Version vom Haufe Doppik-Office, 11/2005 
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 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

 Sonstige Verbindlichkeiten. 

 

Im bilanzrechtlichen Sinne ist eine Verbindlichkeit durch 3 Merkmale gekennzeichnet:  

- Zwang zur Leistung 

- eindeutige Quantifizierbarkeit dieser Leistung 

- eine wirtschaftliche Belastung für den Leistenden. 

 

Das wesentliche Merkmal einer Verbindlichkeit „Zwang zur Leistung“ ist in der Regel in einer 

rechtlichen Verpflichtung aufgrund eines Kauf-, Miet-, Dienst- oder Werkvertrages begründet. 

Bei den öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen handelt es sich insbesondere um Abgaben, die 

von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften in Form von Steuern, Gebühren und Beiträgen 

erhoben werden. 

Nur eindeutig quantifizierbare und selbstständig bewertbare Verpflichtungen können als 

Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. Der Schuldner muss die Höhe seiner 

Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, eindeutig feststellen können. 

Weitere Voraussetzung für die Passivierung einer Verbindlichkeit ist das Vorliegen einer 

wirtschaftlichen Belastung für die Kommune. Die Erfüllung der Verpflichtung muss bei der 

Kommune zu einer Vermögensminderung führen. Der geschuldeten Leistung darf keine 

Gegenleistung gegenüberstehen. 

Eine Verpflichtung ohne Gegenleistung (z.B. öffentliche Abgaben) stellt in Höhe der 

Leistungsabgabe eine wirtschaftliche Belastung für die Kommune dar. Diese Verbindlichkeit 

ist dann einzubuchen, wenn der für die Entstehung maßgebliche Tatbestand verwirklicht ist. 

Grundsätzlich sind alle passivierungsfähigen Verbindlichkeiten auch passivierungspflichtig. 

Gemäß § 41 (6) GemHVO sind Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzahlungsbetrag zu bewerten. 

Hierbei handelt es sich um den Betrag einer Verbindlichkeit, der zur Erfüllung der 

Verbindlichkeit aufgebracht werden muss. 

Der § 40 (3) GemHVO schreibt vor, dass Posten der Aktivseite nicht mit Posten der 

Passivseite verrechnet werden dürfen, Forderungen also nicht mit Verbindlichkeiten saldiert 

werden (Saldierungsverbot). 
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8. Bewertung von passiven Rechnungsabgrenzungen (PRA)  

Erträge, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr im Voraus einbezahlt und gebucht 

wurden, aber eventuell ganz oder zum Teil dem folgenden Haushaltsjahr zuzurechnen sind, 

müssen zum Bilanzstichtag durch eine passive Rechnungsabgrenzung berichtigt werden. 

Die Bildung der PRA erfolgt mit dem Betrag, der sich wirtschaftlich auf die Zeit nach dem 

Bilanzstichtag bezieht. Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung und das Buchen 

des Ertrages erfolgen in dem wirtschaftlich zuzurechnenden Haushaltsjahr (Stichwort: Zinsen, 

Miete oder Pacht). 

Die PRA stellen Leistungsverbindlichkeiten dar. Eine geleistete Zinsvorauszahlung aus zum 

Beispiel Arbeitnehmerdarlehen begründen eine Verpflichtung auf weitere Überlassung des 

gewährten Darlehens im neuen Haushaltsjahr. 

 

9. Aufbewahrung der Unterlagen  

Die Aufbewahrung für alle in Ausführung dieser Bewertungsrichtlinie erforderlichen 

Unterlagen, die die Bewertung der Eröffnungsbilanz dokumentieren, erfolgt gemäß § 57 

GemHVO dauerhaft. 

 

10. Inkrafttreten  

Diese Bewertungsrichtlinie tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft. 

 

Ratzeburg, den   


